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38. JAHRGANG NR. 3 1. 91ÄRZ 1941

Gegen
die Revision der Alkoholgesetzgebung von 1930 (Reval-Initiative)

Die Schweizerische Landeskonferenz für soziale Arbeit bestätigt auf Grund
ernsthafter Prüfung ihre Uberzeugung, daß die Alkoholgesetzgebung von 1930 in
mehrfacher Hinsicht ein erfreulicher Erfolg ist. Was an den Forderungen der
Initiative einleuchtend erscheint, wird bereits verwirklicht; neu aber bringt die
Reval-Initiative billige Preise für Trinkalkohol und starke Verteuerung
technischen Sprites, außerdem die heute nicht zu verantwortende Vernichtung von
großen Mengen gesunden Obstes durch Brennen.

Die Landeskonferenz für soziale Arbeit empfiehlt darum einstimmig Ablehnung
der Reval-Initiative.

Arbeitsgemeinschaft der sozialen Frauenschulen

Genf, Luzern, Zürich,
Beirat der Schweizerischen Zentralstelle

zur Bekämpfung des Alkoholismus,
Bund Schweizerischer Frauenvereine,
Cartel romand d'hygiène sociale et morale,
Nationaler Verband gegen den Schnaps,
Pro Infirmis,
Schweizerisches Arbeiter-Hilfswerk,
Schweizerische Armenpfleger-Konferenz,
Schweizerischer Caritasverband,
Schweizerische Gemeinnützige

Gesellschaft,

Schweizerischer Gemeinnütziger
Frauenverein,

Schweizerische Gesellschaft für
Gesundheitspflege,

Schweizerische Stiftung „Für das Alter",
Schweizerische Stiftung „Pro Juventute",
Schweizerische Stiftung zur Förderung

von Gemeindestuben und Gemeindehäusern,

Schweizerischer Verband für
Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge,

Schweizerischer Verband für innere Mission

und evangelische Liebestätigkeit,
Schweizerischer Verband Volksdienst,
Schweizerische Vereinigung gegen die

Tuberkulose,
SchweizerischerkatholischerFrauenbund,
Schweizerische Nationalspende für unsere

Soldaten und ihre Familien,
Schweizerische Winterhilfe.

Schweizerische Landeskonferenz für soziale Arbeit,
Sekretariat: Dr. W. Rickenbach.
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